
 
 

 

Allgemeine Hinweise 
zum Umgang mit sozialen Medien 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
soziale Medien gehören für viele von Ihnen längst zum privaten und zum Teil auch beruflichen Alltag. 
Doch welche Spielregeln gelten, wenn man sich als Behördenmitarbeiterin oder -mitarbeiter im  
Social Web bewegt? 
 

Die nachstehenden Hinweise sollen helfen, bestehende Unsicher- oder Unklarheiten im Umgang mit 
Sozialen Medien, sowohl im dienstlichen als auch in Ihrem privaten Bereich zu beseitigen:  
 

 Prinzipiell dürfen Sie soziale Medien privat nutzen, aber nicht während der Arbeitszeit an 
Ihrem MAP-PC oder anderen dienstlichen Geräten (z.B. Tablet-PC, Smartphones etc.). 

 

 Schützen Sie Ihre Privatsphäre. Denken Sie immer daran: Alles, was Sie im Internet  
veröffentlichen, machen Sie einer breiten Masse zugänglich. Wie diese dann mit Ihren 
Angaben verfährt, entzieht sich Ihrer Kontrolle. Statements, die Sie aus einer spontanen 
Laune heraus oder im Affekt kundtun, lassen sich noch Jahre später im Netz auffinden – 
sogar dann, wenn Sie sie sofort nach dem Veröffentlichen wieder löschen! 

 

 Bedenken Sie, dass das, was Sie im Netz tun, Auswirkungen auf Ihr reales Leben haben 
kann. Wägen Sie deshalb auch online die Chancen und Risiken Ihres Handelns immer 
sorgfältig ab.  

 

 Vergessen Sie nicht, dass Sie es auch online immer mit echten Menschen zu tun haben, 
die – wie Sie selbst auch – mit Respekt und Höflichkeit behandelt werden wollen. 

 

 Natürlich steht auch Ihnen das Recht auf freie Meinungsäußerung zu. Möchten Sie privat 
in den Sozialen Medien jedoch über Ihre berufliche Tätigkeit oder über damit in 
Verbindung stehende Ereignisse sprechen, dürfen Ihre Äußerungen nicht gegen die 
allgemeinen Pflichten - z.B. das Loyalitäts- und beamtenrechtliche Mäßigungsgebot, das 
Gebot zu achtungs- und vertrauensgerechtem Verhalten gegenüber dem Dienstherrn und die 
parteipolitische Neutralität - verstoßen. 

Äußern Sie sich immer respektvoll und wertschätzend, denn Sie tragen maßgeblich zum 
Bild der Polizei Berlin in der Öffentlichkeit bei! 
 

 Bitte kennzeichnen Sie private Äußerungen auch als solche, denn für die Polizei Berlin 
sprechen nur die von der Behördenleitung autorisierten Personen auf den 
offiziellen Kanälen. 

 

 Seien Sie fair und verletzen nie die Urheberrechte anderer. Veröffentlichen Sie keine 
Fotos, Filme und andere Medien, die nicht von Ihnen selbst stammen oder deren Rechte 
Sie nicht besitzen. Dies gilt insbesondere auch für dienstliche Dokumente! Seien Sie sich 
der möglichen straf-, zivil- oder disziplinarrechtlichen Folgen bewusst. 

 

 Bitte denken Sie daran, dass auch bei Veröffentlichungen im Internet die beamtenrechtliche 
Verschwiegenheitspflicht gilt. Gehen Sie deshalb immer sorgsam mit polizeibezogenen 
Informationen um. Im Zweifelsfall verzichten Sie lieber. Zudem stehen Dienst- oder 
Geschäftsgeheimnisse ebenso wie Persönlichkeitsrechte unter besonderem gesetzlichem 
Schutz. 

 

.  
 
 

 

Bei Fragen oder Hinweisen wenden Sie sich bitte an die 

Projektgruppe Neue Medien 
 

Tel. 4664 - 90 40 10 / - 90 40 16 

Mail NeueMedien@polizei.berlin.de 
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